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1. Steuerliche Vorschriften — Harmonisierung der Rechtsvorschriften — Umsatzsteuern — 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — Wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne von Art. 4 
der Sechsten Richtlinie 

(Richtlinie 77/388 des Rates, Art 4) 
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2. Steuerliche Vorschriften — Harmonisierung der Rechtsvorschriften — Umsatzsteuern — 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — Steuerpflichtige 

(Richtlinie 77/388 des Rates, Art 4 Abs. 5) 

3. Steuerliche Vorschriften — Harmonisierung der Rechtsvorschriften — Umsatzsteuern — 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — Steuerpflichtige 

(Richtlinie 77/388 des Rates, Art 4 Abs. 5) 

1. Die entgeltliche Übertragung von An¬ 
lieferungs-Referenzmengen durch eine 
Milchquoten-Verkaufsstelle stellt eine 
wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von 
Art. 4 der Sechsten Richtlinie 77/388 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Umsatz
steuern dar, wenn sie nachhaltig ist und 
gegen ein Entgelt ausgeübt wird, das 
derjenige erhält, der die Leistung er
bringt. Es ist Sache des vorlegenden 
Gerichts, zu prüfen, ob die in Rede 
stehende Tätigkeit diese beiden Voraus
setzungen erfüllt, und gegebenenfalls 
festzustellen, ob die Milchquoten-Ver
kaufsstellen die Tätigkeit zur Erzielung 
dieses Entgelts ausüben; dabei ist zu 
berücksichtigen, dass der Erhalt eines 
Entgelts für sich allein nicht geeignet ist, 
einer Tätigkeit wirtschaftlichen Charak
ter zu verleihen. 

(vgl. Randnrn. 18, 20-21) 

2. Eine Milchquoten-Verkaufsstelle ist we
der eine landwirtschaftliche Interven
tionsstelle im Sinne von Art. 4 Abs. 5 
Unterabs. 3 in Verbindung mit Anhang 
D Nr. 7 der Sechsten Richtlinie 77/388 
zur Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern in der durch die Richt
linie 2001/4 geänderten Fassung noch 
eine Verkaufsstelle im Sinne von Art. 4 
Abs. 5 Unterabs. 3 in Verbindung mit 
Anhang D Nr. 12 dieser Richtlinie. 

Die Aufgabe einer Milchquoten-Ver
kaufsstelle unterscheidet sich nämlich 
deutlich von der einer landwirtschaft
lichen Interventionsstelle, deren Aufga¬ 
be d a r i n b e s t e h t , d i e 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse — wie 
es jedem Wirtschaftsteilnehmer möglich 
wäre — selbst aufzukaufen und weiter
zuverkaufen, was insbesondere zur 
Schaffung von Lagerbeständen, wie 
u. a. im Getreidebereich, führt. Die mit 
Anhang D der Sechsten Richtlinie un
trennbar verbundene Steuerpflicht kraft 
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Gesetzes schließt somit eine Tätigkeit, 
bei der Milchquoten zwischen den Er
zeugern verteilt werden, vom Anwen
dungsbereich dieses Anhangs aus, da es 
sich bei der Zentralisierung der ver
schiedenen Ansprüche dieser Erzeuger 
nicht um einen Erwerb und Weiterver
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
auf dem Markt durch einen Wirtschafts -
teilnehmer handelt. 

Außerdem erlaubt der Vergleich zwi
schen der deutschen, der französischen 
der englischen, der spanischen und der 
italienischen Fassung von Anhang D 
Nr. 12 der Sechsten Richtlinie die Fest
stellung, dass die Verkaufsstelle im Sinne 
dieser Nummer die Einrichtungen er¬ 
fasst, die verschiedene Erzeugnisse und 
Waren an die Belegschaftsangehörigen 
desjenigen Unternehmens oder derjeni
gen Behörde verkaufen, zu dem oder der 
sie gehören. Dies ist nicht die Aufgabe 
einer Milchquoten-Verkaufsstelle, die 
damit betraut ist, unter dem Gesichts
punkt der Begrenzung der Anlieferungs-
Referenzmengen zu deren Ausgleich 
zum Besten für jeden Erzeuger beizu
tragen. 

(vgl. Randnrn. 26, 31, 33, Tenor 1) 

3. Die Behandlung einer Milchquoten-Ver
kaufsstelle als Nichtsteuerpflichtige, so
weit sie im Sinne von Art. 4 Abs. 5 der 
Sechsten Richtlinie 77/388 zur Harmo
nisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 
in der durch die Richtlinie 2001/4 
geänderten Fassung Tätigkeiten ausübt 
oder Leistungen erbringt, die ihr im 
Rahmen der öffentlichen Gewalt oblie
gen, kann nicht zu größeren Wettbe
werbsverzerrungen führen, da diese Ver
kaufsstelle nicht mit privaten Wirt
schaftsteilnehmern konfrontiert ist, die 
Leistungen erbringen, die mit den öf
fentlichen Leistungen konkurrieren. Da 
dies für jede Milchquoten-Ver kauf sstelle 
gilt, die in einem von dem betreffenden 
Mitgliedstaat definierten Übertragungs
bereich für Anlieferungs-Referenzmen-
gen tätig ist, ist dieser Übertragungs
bereich der räumlich relevante Markt für 
die Feststellung größerer Wettbewerbs
verzerrungen. 

(vgl. Randnr. 45, Tenor 2) 
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